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Im Fall einer Videosprechstunde soll die erstmalige

Feststellung der Arbeitsunfähigkeit für Versicherte,

die der Vertragsärztin oder dem Vertragsarzt oder

einem anderen Vertragsarzt derselben

Berufsausübungsgemeinschaft aufgrund früherer

Behandlung nicht unmittelbar persönlich bekannt

sind, über einen Zeitraum von bis zu drei

Kalendertagen nicht hinausgehen. Mit dieser heute

(19.1.2022) in Kraft getretenen Änderung der

Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie setzt der Gemeinsame

Bundesausschuss (G-BA) den gesetzlichen Auftrag aus

dem Digitale-Versorgung-und-Pflege-

Modernisierungsgesetz (DVPMG) vom 3.6.2021 zur

Regelung der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit aufgrund ausschließlicher Fernbehandlung um.

Die bereits bestehende Möglichkeit der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit für einen Zeitraum von bis zu sieben

Kalendertagen bleibt unverändert erhalten. Sie gilt weiterhin für Versicherte, die der Vertragsärztin oder dem

Vertragsarzt oder einer anderen Vertragsärztin derselben Berufsausübungsgemeinschaft aufgrund früherer

Behandlung unmittelbar persönlich bekannt sind, so der G-BA in den “Tragenden Gründen” zu diesem Beschluss.

Der Beschluss und die Tragenden Gründe dazu finden sich auf der Website des G-BA.

Autor des Artikels

19.01.2022 Politik

Videosprechstunde: Maximal drei Tage Erst-AU für
praxisfremde Patienten
BDC

https://www.g-ba.de/beschluesse/5149/
https://www.bdc.de/category/politik/

